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 Veröffentlicht am 24.06.1997

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

68/01 Behinderteneinstellung

Norm

AVG §45 Abs2;

AVG §52;

BEinstG §14 Abs2;

BEinstG §3 Abs2;

Rechtssatz

Die Behörden sind iZm der Einschätzung des Grades der Behinderung nach dem BEinstG verp:ichtet, zur Klärung

medizinischer Fachfragen ärztliche Gutachten einzuholen. Das Gesetz enthält aber keine Regelung, aus der erschlossen

werden kann, daß ein Anspruch auf die Beiziehung von Fachärzten bestimmter Richtung bestünde. Es besteht

demnach kein Anspruch auf die Zuziehung eines Facharztes eines bestimmten medizinischen Teilgebietes. Es kommt

vielmehr auf die Schlüssigkeit der eingeholten Gutachten an.

Schlagworte

Sachverständiger Erfordernis der Beiziehung Arzt
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